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Auszug aus den Verhandlungen 
des Gemeinderates

1. Augustfeier mit Jungbürgerinnen- & Jungbürger-
Aufnahme 2018
Im Milleniumsjahrgang 2000 zählt Rafz insgesamt 46 Jung-
bürgerinnen und Jungbürger. 10 Rafzerinnen und Rafzer, die 
in diesem Jahr das 18. Lebensjahr vollenden, folgten am 1. 
August der Einladung des Gemeinderates zur Feier ihrer Voll-
jährigkeit. Unter der Leitung von Gemeindepräsident Kurt 
Altenburger begrüsste der Gemeinderat die Jungbürgerinnen 
und Jungbürger im Restaurant blue in Rafz, wo die Teilneh-
menden ein feines Nachtessen erwartete. In geselliger Runde 
und angeregten Gesprächen verbrachten die jungen Erwach-
senen einen gemütlichen Abend.

Der zweite Programmteil fand im Rahmen der 1. August-
feier der Gemeinde in der Saalsporthalle Schalmenacker statt. 
Gemeinderat und Schulpräsident Albin Sigrist sprach zu den 
frischgebackenen Jungbürgern, gratulierte allen persönlich 
zur erlangten Volljährigkeit in diesem Jahr und hiess sie im 
Kreise der Stimm- und Wahlberechtigten der Gemeinde Rafz 
herzlich willkommen.

Die offizielle Festansprache anlässlich der Rafzer 1. August-
feier erfolgte durch die neugewählte Gemeinderätin Ursula 
Wischniewski, Ressorts Soziales und Gesundheit. In ihrer Rede 
sprach sie über Heimat und deren Bedeutung für sie selbst.

Umrahmt wurde das Festprogramm durch musikalische 
und gesangliche Einlagen der Musikgesellschaft Rafz und des 
Männerchors Frohsinn Rafz. Als Überraschungsgäste trat das 
Duo Scacciapensieri auf und riss Gross und Klein mit ihrer 
vielseitigen Akrobatik in ihren Bann. Die Festwirtschaft wurde 
traditionell durch die Musikgesellschaft Rafz geführt.

Der Gemeinderat dankt allen involvierten Dorfvereinen, 
den Verantwortlichen der Saalsporthalle und allen weiteren, 
beteiligten Personen für ihr aktives Mitwirken.

Neuwahlen beratenden Kommissionen, Amtsdauer 
2018 bis 2022; Nachtrag Kommission für 
Ortsgeschichte
In der August-Ausgabe vom Rafzer Weibel wurden die gewähl-
ten Mitglieder der beratenden Kommissionen für die neue 
Amtsdauer 2018 bis 2022 aufgeführt. Bei der Kommission für 
Ortsgeschichte ging Mitglied und Leiter des Ortsmuseums Kurt 
Baggenstoss, wohnhaft im Heereguet 5, vergessen. Die Abtei-
lung Kanzlei der Gemeindeverwaltung dankt für den Hinweis 
aus der Bevölkerung und entschuldigt sich für das Versäum-
nis.

Abstimmungen am Sonntag, 23. September 2018
Am Sonntag, 23. September 2018 finden folgende Abstim-
mungen und Wahlen statt:

Eidgenössische Vorlagen
1. Bundesbeschluss vom 13. März 2018 über die Velowege 

sowie die Fuss- und Wanderwege (direkter Gegenentwurf 
zur Volksinitiative «Zur Förderung der Velo-, Fuss- und 
Wanderwege (Velo-Initiative)»

2. Volksinitiative vom 26. November 2015 «Für gesunde so-
wie umweltfreundliche und fair hergestellte Lebensmittel 
(Fair-Food-Initiative)»

3. Volksinitiative vom 30. März 2016 «Für Ernährungssou-
veränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle».

Kantonale Vorlagen
1. Kantonale Volksinitiative «Film- und Medienförderungs-

gesetz»
2. Kantonale Volksinitiative «Wildhüter statt Jäger»
3. Kantonale Volksinitiative «Stoppt die Limmattalbahn – ab 

Schlieren!» (Verzicht auf die zweite Etappe)

Vorlage Evangelisch-reformierte Landeskirche Kanton 
Zürich
Kantonale kirchliche Volksabstimmung über die von der Kir-
chensynode am 15. Mai 2018 beschlossene Teilrevision der 
Kirchenordnung der Evangelisch-reformierten Kirche des Kan-
tons Zürich.

Stimmabgabe an der Urne
Die Urnen für die persönliche Stimmabgabe sind am Samstag, 
22. September 2018 von 19.00 bis 20.00 Uhr und am Sonntag, 
23. September 2018 von 8.30 bis 9.30 Uhr geöffnet.

Vorzeitige Stimmabgabe
Bei der Gemeindeverwaltung während den ordentlichen Öff-
nungszeiten ab Erhalt des Stimmmaterials.

Briefliche Stimmabgabe
Ab Erhalt des Stimmmaterials per Post oder durch Einwurf im 
Gemeindebriefkasten. Der Stimmrechtsausweis muss immer 
persönlich unterzeichnet sein. Fehlt die persönliche Unter-
schrift, ist die Stimme ungültig! Bitte achten Sie darauf, die 
Stimm- und Wahlzettel im extra dafür vorgesehenen Stimm-
zettelkuvert zu verschliessen. Der Stimmrechtsausweis ist im 
dafür vorgesehenen Kuvert zusammen mit dem Stimmzettel-
kuvert verschlossen bei der Poststelle aufzugeben oder in den 
Gemeindebriefkasten vor dem Gemeindehaus zu werfen.

Gemeindeversammlung vom 22. Oktober 2018
Die provisorisch auf Montag, 22. Oktober 2018 festgesetzte 
Gemeindeversammlung wird mangels beschlussreifer Ge-
schäfte nicht durchgeführt. Die nächste, ordentliche Gemein-
deversammlung findet am Montag, 3. Dezember 2018 um 
20.00 Uhr im Zentrum Tannewäg in Rafz statt.
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Neukonstituierung der Feuerwehrkommission Rafz /
Wil, Amtsdauer 2018 bis 2022
Laut Zweckverbandsstatuten der Feuerwehr Rafz / Wil beträgt 
die Amtsdauer für die Mitglieder der Feuerwehrkommission 
vier Jahre. Sie fällt mit derjenigen der Gemeindebehörden zu-
sammen. Die Amtsdauer der Rafzer und Wilemer Gemeinde-
behörden ging am 30. Juni 2018 zu Ende, bereits im Frühling 
2018 fanden daher Neuwahlen für die Amtsdauer 2018 bis 
2022 statt. Aufgrund der neuen Amtsdauer ab 1. Juli 2018 hat 
sich die Feuerwehrkommission Rafz / Wil am 11. Juli 2018 neu 
konstituiert.
Delegationen der Gemeinden Rafz und Wil in den Zweckver-
band Feuerwehr Rafz / Wil:
Gemeinde Rafz:
• Kurt Altenburger, Gemeindepräsident,
• Roman Neukom, Gemeinderat,
• Jakob Schweizer, Wassermeister.
Gemeinde Wil:
• Peter Graf, Gemeinderat,
• Walter Meier, Gemeinderat.

Kurt Altenburger, Rafz, wurde als Präsident und Peter Graf, 
Wil als Vizepräsident der Feuerwehrkommission Rafz / Wil für 
die Amtsdauer 2018 bis 2022 gewählt.

Als Beisitzer mit beratender Stimme in der Feuerwehr-
kommission Rafz / Wil wurden folgende Personen für die 
Amtsdauer 2018 bis 2022 bestätigt:
• Alex Schweizer, Rafz, Feuerwehrkommandant Rafz / Wil, 

Einsitznahme bis Ende 2018,
• Fritz Hoch, Rafz, Stv. Feuerwehrkommandant Rafz / Wil, ab 

1. Januar 2019 als Feuerwehrkommandant,
• Andreas Rüeger, Wil, Offizier Feuerwehr Rafz / Wil, 
• Bruno Graf, Rafz, Einsitznahme ab 1. Januar 2019 als Stv. 

Feuerwehrkommandant.

Beschränkung Parkdauer Friedhof-Parkplätze sowie 
deklaratorisches Parkverbot Schalmenackerwäg
Auf den Friedhof-Parkplätzen gilt neu die Signalisation «Par-
kieren mit Parkscheibe» von Montag bis Samstag von 7.00 bis 
22.00 Uhr während max. 4 Stunden und entlang des Schal-
menackerwägs wurde ein deklaratorisches Parkverbot ange-
bracht.

Die Parkplätze beim Friedhof Rafz (nördlich Hegi 19 und 
südlich Gebiet Gärstejuchert) wurden bisher regelmässig 
durch Anwohnende und Mitarbeitende der umliegenden Un-
ternehmen genutzt, da das Parkieren gratis und zeitlich unbe-
schränkt war. Somit standen unter anderem teilweise an Be-
erdigungen die notwendigen Parkplätze nicht zur Verfügung.

Wie im chli weibel, Ausgabe Mai 2018, bereits informiert 
wurde, hat der Gemeinderat der Kantonspolizei Zürich, Abtei-
lung Verkehrsanordnungen, daher beantragt, analog dem Ster-
nen-Parkplatz und den weissen Parkfeldern entlang des Tanne-
wägs auf den beiden Friedhof-Parkplätzen die Signalisation 
«Parkieren mit Parkscheibe» von Montag bis Samstag von 7.00 
bis 22.00 Uhr während max. 4 Stunden zu bewilligen.

Zudem beantragte der Gemeinderat bei der Kantonspolizei 
Zürich entlang des Schalmenackerwägs ein deklaratorisches 
Parkverbot mit entsprechender Signalisation. Bereits ohne 
diese Signalisation war das Parkieren entlang des Schalmen-
ackerwägs früher nicht erlaubt, da bei einem parkierten Fahr-
zeug die Durchfahrtsbreite nicht mehr gegeben wäre. Mit der 
Signalisation soll das Parkverbot jedoch verdeutlicht und un-

ter anderem die Zufahrt zur Saalsporthalle vor allem bei Ver-
anstaltungen sichergestellt werden.

Die entsprechenden Signalisationen bei den Friedhof-
Parkplätzen und entlang des Schalmenackerwägs wurden 
zwischenzeitlich durch die Kantonspolizei Zürich, Abteilung 
Verkehrsanordnungen, bewilligt und durch den Werkbetrieb 
Rafz angebracht. Zur Einhaltung der Bestimmungen finden 
künftig Kontrollen statt.

Zurückschneiden von Bäumen und Sträuchern: Dank 
guter Sicht Unfälle vermeiden
Wie jedes Jahr ersucht die Gemeinde Rafz alle Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer, ihre Bäume, Sträucher, 
Büsche und Hecken zurückzuschneiden und laufend unter der 
Schere zu halten.

Gemäss kantonaler Strassenabstandsverordnung hat jede 
Grundeigentümerin und jeder Grundeigentümer die Pflicht, 
Bäume, Sträucher, Büsche und Hecken, angrenzend an öffent-
liche Strassen, Wege und Trottoirs, regelmässig zurückzu-
schneiden, dass sie weder den Verkehr noch den Strassenun-
terhalt behindern. Hierbei gilt es folgende Vorschriften der 
kantonalen Strassenabstandsverordnung zu beachten:

• Das Astwerk von Bäumen hat über bestehenden Strassen 
einen Lichtraum von 4.5 m Höhe zu wahren; bei Fusswegen 
kann der Lichtraum bis auf 2.5 m reduziert werden. Die 
Lichtraumprofile sind durch die Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer dauernd freizuhalten.

• Neuanpflanzungen: Für alle Pflanzen gilt ein Abstand, bei 
dem sie im Verlauf ihres natürlichen Wachstums nicht über 
die Strassengrenze hinausragen, für Sträucher und Hecken 
aber mindestens 50 cm.

• Bäume aller Art haben, gemessen ab Mitte Stamm, einen 
Abstand von 4 m zur Strassengrenze einzuhalten.

• Gegenüber Fusswegen, freigeführten Trottoirs, Radwegen 
und Strassen, die vorwiegend dem Quartier- und Anstösser-
verkehr dienen oder im Interesse des Ortsbildes, kann der 
Abstand von Bäumen auf 2 m vermindert werden.

Zudem haben Pflanzen von mehr als 80 cm Höhe auf der 
Innenseite von Kurven und bei Ein- und Ausfahrten 6 m sowie 
im Bereich sich verzweigender Strassen 12 m als minimalen 
Pflanzenabstand von der Strassengrenze einzuhalten.

Warum müssen Bäume, Büsche, Hecken und 
Sträucher zurückgeschnitten werden?
Nebst der optischen Erscheinung ist es vor allem die Sicher-
heit, welche es nötig macht, die Pflanzen regelmässig unter 
der Schere zu halten. Pflanzen, welche in den Strassenraum 
ragen, behindern die Sicht der Verkehrsteilnehmenden. Vor 
allem für Kinder kann dies eine grosse Gefahr darstellen, in-
dem sie vom Automobilisten zu spät oder gar nicht gesehen 
werden oder die Kinder auf die Fahrbahn ausweichen müssen, 
weil das Trottoir versperrt ist.

Ausserdem behindern zu grosse Pflanzen den Unterhalt. 
Strassenreinigung, Reparaturen und Schneeräumung können 
nur ordnungsgemäss durchgeführt werden, wenn der Zugang 
ungehindert möglich ist.

Bäume, Sträucher, Büsche und Hecken sind auch dann 
zurückzuschneiden, wenn diese die Strassenlaternen, Hy-
dranten, Verkehrsschilder, Strassentafeln, Hausnummern etc. 
verdecken.
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Veranstaltungskalender September 2018   Alle Veranstaltungen finden Sie unter www.rafz.ch

Datum Anlass Ort Veranstalter

Jeden Donnerstag 
(ausgenommen Schulferien)
16.30–18.00 Uhr 

MR-Plus Turnen Turnhalle Tannewäg Männerriege Rafz

Mittwoch, 15. August bis
Freitag, 14. September 

Textil- und Schuhsammlung 
(Sammlung erfolgt mittels 
Schweizerischer Post)

ganze Gemeinde Texaid

Samstag, 1. September
9.00–12 00 Uhr

Büecher(z)morge mit Kaffee und 
Zopf während der Ausleihe

Gemeindebibliothek Rafz Gemeindebibliothek Rafz

Samstag, 1. September
12.00–17.00 Uhr

64. Zürcher Unterländer 
Jugendschiessen 2018 

Schiessanlage Bülach, 
Schützenmattstrasse 58

ZU-Jugendschiessen

Sonntag, 2. September 
9.00–12.00 Uhr

64. Zürcher Unterländer 
Jugendschiessen 

Schiessanlage Bülach, 
Schützenmattstrasse 58

ZU-Jugendschiessen

Sonntag, 2. September
9.30 Uhr

Erntedankgottesdienst / Kolibri-
Reise

Evangelisch-Reformierte 
Kirche Rafz

Evangelisch-Reformierte 
Kirchgemeinde Rafz mit 
Musikgesellschaft Rafz

Montag, 3. September Grüngutabfuhr ganze Gemeinde Gemeinde Rafz

Dienstag, 4. September
8.00–10.00 Uhr

Frauezmorge Zentrum Casa Frauenverein Rafz

Dienstag, 4. September 
15.00–17.00 Uhr

Chäfertreff Zentrum Casa Evangelisch-Reformierte 
Kirchgemeinde Rafz

Was passiert, wenn ich diese Regel nicht einhalte?
Die Lichtraumprofile sind dauernd freizuhalten. Sofern nicht 
bereits ausgeführt, werden die Grundeigentümerinnen und 
Grundeigentümer aufgefordert, die Bäume und Sträucher so-
fort zurückzuschneiden. Ansonsten werden die Arbeiten ge-
gen Verrechnung durch die Gemeinde ausgeführt.

Bei allfälligen Verkehrsunfällen durch Sichtbehinderung 
kann der/die Grundeigentümer/in zur Rechenschaft gezogen 
werden. Der Gemeinderat bittet auch die Landwirte, diese Vor-
schriften beim Getreide (Mais) und bei Wiesen einzuhalten.

Folgende Lichtraumprofile sind zu berücksichtigen:

Öffnungszeiten Rafzerfelder Pilzkontrollstelle
Die Rafzerfelder Pilzkontrollstelle hat noch bis Ende November 
2018 jeweils am Mittwoch und Sonntag von 18.30 bis 19.30 Uhr 
geöffnet. Zwischen dem 1. und dem 10. jeden Monats ist die 
Pilzkontrollstelle nur nach telefonischer Anmeldung geöffnet.

Bitte beachten Sie, dass vom 1. bis 10. jeden Monats das 
Pilzesammeln verboten ist (Schonzeit). Pro Person und Tag 

darf maximal 1 Kilo Pilze gesammelt werden. Die Pilzsamm-
lerinnen und Pilzsammler werden gebeten, nur diejenigen 
Pilze zu sammeln, die man auch kennt. Pilze müssen nach 
Arten getrennt und sauber in luftdurchlässigen Gebinden zur 
Kontrolle gebracht werden.
Amtliche Pilzkontrolleurin Rafzerfeld:
Rosmarie Eppenberger
Bettliackerstrasse 2
8454 Buchberg SH
Telefon: 079 394 41 75
E-Mail: r.eppenberger@vtxmail.ch
Nützliche Infos: www.pilzkunde.ch und 
www.vapko.ch

Unentgeltliche Rechtsauskunft Bezirk Bülach
Die unentgeltliche Rechtsauskunft im Zivil- und Strafrecht 
können alle Rafzer Einwohnerinnen und Einwohner jeweils 
am Montag von 14.00 bis 19.00 Uhr und am Freitag von 14.00 
bis 16.30 Uhr beim Bezirksgericht Bülach, Spitalstrasse 13, 
8180 Bülach, ohne Voranmeldung in Anspruch nehmen.

Telefonische oder schriftliche Auskünfte werden nicht er-
teilt. Ebenso wird keine Rechtsauskunft im öffentlichen Recht 
(z.B. Steuerrecht, Baurecht, Sozialversicherungen) oder bei 
laufenden Gerichtsverfahren erteilt. Pro Rechtauskunft stehen 
ca. 15 Minuten zur Verfügung. Dementsprechend ist es wich-
tig, dass Sie sich vorbereiten und die erforderlichen Unterla-
gen mitnehmen, damit Ihre Frage(n) innert dieser Zeit beant-
wortet werden kann. Die Auskünfte haben keinen bindenden 
Charakter.

Für Fragen betreffend Wohnungs- und Geschäftsmieten 
steht Ihnen zusätzlich die Paritätische Schlichtungsbehörde von 
Montag bis Freitag von 14.00 bis 16.30 Uhr unter der Nummer 
044 863 44 33 für telefonische Auskünfte zur Verfügung.
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Datum Anlass Ort Veranstalter

Donnerstag, 6. September
9.00–11.00 Uhr

Kaffi Duzis Bistro Zentrum Tannewäg EFRA Evangelische Freikirche Rafz

Sonntag, 9. September Schliessung Schwimmbad Rafz/
Wil, Saison 2018

Schwimmbad Rafz/Wil Zweckverband Schwimmbad 
Rafz/Wil

Sonntag, 9. September
11.00 Uhr

Gourmet-Tafel Peteracker 
Risotto-Plausch

Alters- und Pflegeheim 
Peteracker

Alters- und Pflegeheim 
Peteracker

Sonntag, 9. September
14.00–17.00 Uhr

Ortsmuseum geöffnet Ortsmuseum Rafz Kommission für Ortsgeschichte 
Rafz

Montag, 10. September Grüngutabfuhr ganze Gemeinde Gemeinde Rafz

Dienstag, 11. September
10.00 Uhr

Buchstart-Treff «Reim und Spiel» 
für Eltern mit ihren Kindern von 
9 Monaten bis 3 Jahren

Gemeindebibliothek Rafz Gemeindebibliothek Rafz

Mittwoch, 12. September Stadtführung Baden Frauenverein Rafz

Donnerstag, 13. September
8.00–10.00 Uhr

Sonderabfallsammlung 
Wasterkingen

bei Parkplatz Restaurant 
Traube Wasterkingen

Gemeinde Wasterkingen

Donnerstag, 13. September
7.00–18.00 Uhr

Tagestour Vogesen Treffpunkt: Restaurant blue Motorradfreunde Rafz

Samstag, 15. September
8.00–14.00 Uhr

Strassenflohmarkt Rafz Märktgass Rafzer Flomi-Fraue

Samstag, 15. September 
10.00–17.00 Uhr
(Festwirtschaft ab 8.30 Uhr) 

Zürcher Kantonalfinal 
Geräteturnen

Saalsporthalle Schalmenacker TV Rafz Jugend Getu

Sonntag, 16. September
9.30 Uhr 

Bettagssingen Evangelisch-Reformierte 
Kirche Rafz

Männerchor Frohsinn Rafz

Sonntag, 16. September
14.30 Uhr

Konzert Kirchenchor Rafzerfeld Alters- und Pflegeheim 
Peteracker

Alters- und Pflegeheim 
Peteracker

Montag, 17. September Grüngutabfuhr ganze Gemeinde Gemeinde Rafz

Dienstag, 18. September
15.00–17.00 Uhr

Chäfertreff Zentrum Casa Evangelisch-Reformierte 
Kirchgemeinde Rafz

Dienstag, 18. September
19.00–21.00 Uhr

Frauentreff – Kulturabend Bistro Zentrum Tannewäg EFRA Evangelische Freikirche Rafz

Mittwoch, 19. September
15.00–17.00 Uhr

Seniorennachmittag-Vortrag 
Australien

Bistro Zentrum Tannewäg EFRA Evangelische Freikirche Rafz

Donnerstag, 20. September
9.00–11.00 Uhr

Kaffi Duzis Bistro Zentrum Tannewäg EFRA Evangelische Freikirche Rafz

Freitag, 21. September
19.00–22.00 Uhr

Manneabig – Super-Dad?! EFRA Evangelische Freikirche 
Rafz

EFRA Evangelische Freikirche Rafz

Samstag, 22. September
10.00–17.00 Uhr

Heimspieltag der Rafz Bulldogs Rasenfelder Trubeland American Flag Football Club Rafz 
Bulldogs

Sonntag, 23. September Eidgenössische und kantonale 
Abstimmungen

ganze Gemeinde Gemeinde Rafz

Sonntag, 23. September
9.00–18.00 Uhr

Unihockey-Heimrunde Junioren 
B und Damen

Saalsporthalle Schalmenacker UHC Phantoms Rafzerfeld

Sonntag, 23. September
14.00–16.00 Uhr

FilmZyt: Allein auf hoher See 
(All is lost)

Zentrum Casa Kultur-Kirche Rafz

Montag, 24. September Grüngutabfuhr ganze Gemeinde Gemeinde Rafz

Donnerstag, 27. September
9.00–11.00 Uhr

Kaffi Duzis Bistro Zentrum Tannewäg EFRA Evangelische Freikirche Rafz

Sonntag, 30. September
9.00–18.00 Uhr

Unihockey-Heimrunde Junioren 
D und Herren

Saalsporthalle Schalmenacker UHC Phantoms Rafzerfeld

Sonntag, 30. September 
20.00 Uhr

Konzert zum Orgeljubiläum: 
Urs Wittwer, Orgel / Lisa Stoll, 
Alphorn

Evangelisch-Reformierte 
Kirche Rafz

Evangelisch-Reformierte 
Kirchgemeinde Rafz


